
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Stamp: EuGH-Urteil umsetzen -  
Glücksspielmarkt liberalisieren 
 
 
Anlässlich des heutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum deut-
schen Glücksspielstaatsvertrag erklärt der Generalsekretär der FDP 
Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp:  
 
„Der deutsche Glücksspielstaatsvertrag erfüllt seine Funktion nicht. Denn 
staatliche Anbieter, die Glücksspiel bewerben, bekämpfen Spielsucht 
nicht. Es gibt keine glaubhafte Begründung für diese staatliche Monopol-
stellung. Stattdessen sollte ein Konzessionsmodell eingeführt werden, 
das private Anbieter zulässt, auch im Internet. Die entstehenden Einnah-
men aus den Konzessionen sollten zur Aufklärung und Bekämpfung von 
Spielsucht verwendet werden. Ich fordere daher die Landesregierung auf, 
eine Initiative zur Liberalisierung des Glücksspielmarkts einzubringen und 
so das Urteil des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen!“ 
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Mittwoch, 08. September 2010 
 

 
 
 

Freie Demokratische Partei 
Landesverband NRW 
 
Moritz Kracht 
Pressesprecher 
 
Wolfgang-Döring-Haus 
Sternstraße 44 
40479 Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 

Fon 0211. 49 70 9-11 
Fax 0211. 49 70 9-35 
 
 
 
 
 

kracht@fdp.de 
www.fdp-nrw.de 
 
 
 
 
 
 

Bankverbindung: 
Deutsche Bank AG Düsseldorf 
Kto. 6 120 026    
BLZ 300 700 24 

 
Düsseldorf, 8. September 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


